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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1997

Norm

StPO §281 Abs1 Z11

JGG 1988 §13

Rechtssatz

Mit dem Einwand der Strafzumessungsrüge, anstelle des Ausspruchs einer Strafe hätte (lediglich) ein Schuldspruch

unter Vorbehalt der Strafe nach § 13 JGG gefällt werden dürfen, wird keiner der Anwendungsfälle der Z 11 des § 281

Abs 1 StPO geltend gemacht.
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